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Sicherheitsrat 
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Resolution 1638 (2005) 

verabschiedet auf der 5304. Sitzung des Sicherheitsrats 
am 11. November 2005 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen und die Erklärungen seines Präsiden-
ten betreffend Liberia, Sierra Leone und Westafrika, 

 in Bekräftigung seines Bekenntnisses zur Souveränität, politischen Unabhängigkeit 
und territorialen Unversehrtheit Liberias, 

 mit dem Ausdruck seiner Anerkennung für die Beiträge Nigerias und seines Präsiden-
ten, Olusegun Obasanjo, zur Wiederherstellung der Stabilität in Liberia und in der 
westafrikanischen Subregion sowie in der Erkenntnis, dass Nigeria mit breiter 
internationaler Unterstützung handelte, als es beschloss, dem ehemaligen Präsidenten 
Charles Taylor in Nigeria vorübergehenden Aufenthalt zu gewähren, 

 betonend, dass der ehemalige Präsident Taylor weiterhin unter Anklage vor dem 
Sondergerichtshof für Sierra Leone steht, und feststellend, dass seine Rückkehr nach Liberia 
ein Hindernis für die Stabilität und eine Bedrohung des Friedens in Liberia sowie des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit in der Region darstellen würde, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

 1. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Nationen in Liberia (UNMIL) 
um das folgende zusätzliche Element zu erweitern: den ehemaligen Präsidenten Charles 
Taylor im Fall seiner Rückkehr nach Liberia festzunehmen und in Haft zu halten und ihn 
zur strafrechtlichen Verfolgung vor dem Sondergerichtshof für Sierra Leone an Sierra Leone 
zu überstellen oder seine Überstellung zu erleichtern sowie die liberianische Regierung, die 
sierraleonische Regierung und den Rat umfassend unterrichtet zu halten; 

 2. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 
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